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B. Änderung des Steuergesetzes (Fahrkostenabzug)

Der [Autor]

(Erlassen von der Landsgemeinde am .....)

I.

GS VI C/1/1, Steuergesetz (StG) vom 7. Mai 2000 (Stand 1. Januar 2025), wird 
wie folgt geändert:

Art.  26
Unselbstständige Erwerbstätigkeit

1 Bei unselbstständiger Erwerbstätigkeit können alle berufsnotwendigen Kosten 
abgezogen werden. Dazu gehören insbesondere

1. die notwendigen Kosten für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte; 1. die notwendigen Kosten bis zu einem Maximalbetrag von 4000     Franken   für die 
Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte;

2. die notwendigen Mehrkosten für Verpflegung ausserhalb der Wohnstätte und 
bei Schichtarbeit;

3. die übrigen für die Ausübung des Berufes erforderlichen Kosten; Artikel 31 Ab-
satz 1 Ziffer 12 bleibt vorbehalten.

2 Für die Berufskosten gemäss Absatz 1 Ziffern 1-3 legt der Regierungsrat 
Pauschalansätze fest; im Falle von Absatz 1 Ziffern 1 und 3 steht dem Steuer-
pflichtigen der Nachweis höherer Kosten offen.
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Art.  47
Anpassung Tarife und Abzüge

1 Bei den Steuern vom Einkommen und Vermögen der natürlichen Personen wer-
den die Folgen der kalten Progression durch gleichmässige Anpassung der Tarif-
stufen gemäss Artikel 34 und der in Frankenbeträgen festgesetzten Abzüge vom 
Einkommen gemäss den Artikeln 31, 33 und 45 voll ausgeglichen. Die Beträge 
sind auf 100 Franken auf- oder abzurunden.

1 Bei den Steuern vom Einkommen und Vermögen der natürlichen Personen wer-
den die Folgen der kalten Progression durch gleichmässige Anpassung der Tarif-
stufen gemäss Artikel 34 und der in Frankenbeträgen festgesetzten Abzüge vom 
Einkommen gemäss den Artikeln 26, 31, 33 und 45 voll ausgeglichen. Die Beträ-
ge sind auf 100 Franken auf- oder abzurunden.

1a Der Regierungsrat passt die Tarifstufen und die Abzüge jährlich an den 
Landesindex der Konsumentenpreise an. Massgebend ist der Indexstand am 30. 
Juni vor Beginn der Steuerperiode. Bei negativem Teuerungsverlauf ist eine An-
passung ausgeschlossen. Der auf eine negative Teuerung folgende Ausgleich 
erfolgt auf Basis des letzten Ausgleichs. Ausgegangen wird vom Indexstand per 
30. Juni 2022.

2 …

3 …

4 Der Regierungsrat kann zwecks Koordination mit der direkten Bundessteuer bei 
Artikel 13 Absatz 3 Ziffer 1, Artikel 24 Absatz 1 Ziffern 9a, 11a und 12, Artikel 26 
Absatz 1 Ziffer 3 und Artikel 31 eine Anpassung ungeachtet der Voraussetzun-
gen von Absatz 1 vornehmen.

4 Der Regierungsrat kann zwecks Koordination mit der direkten Bundessteuer bei 
Artikel 13 Absatz 3 Ziffer 1, Artikel 24 Absatz 1 Ziffern 9a, 11a und 12, Artikel 26 
Absatz 1 Ziffer 3 und Artikel 31 eine Anpassung ungeachtet der Voraussetzun-
gen von Absatz 1 vornehmen.

II.

          Keine anderen Erlasse geändert.

III.

          Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

Diese Änderungen treten am 1. Januar 2027 in Kraft.


